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GEMEINDEPARTNERSCHAFTEN ALS BEISPIEL FÜR ÖKUMENE DES LEBENS

In einer Erklärung aus dem Vatikan vom Herbst 1994 heißt es: "Die Beziehungen der Christen untereinander zielen nicht nur auf das gegenseitige Kennenlernen, auf das gemeinsame Gebet und auf den Dialog ab. Sie sehen vor und fordern schon jetzt jede nur mögliche praktische Zusammenarbeit auf den verschiedenen Ebenen: pastoral, kulturell, sozial und auch im Zeugnis für die Botschaft des Evangeliums." 1 Genau diesem Anliegen, nämlich der Erweiterung ökumenischer Kontakte vom Kennenlernen hin zu dauerhafter, verläßlicher Zusammenarbeit in allen Lebensbereichen, trägt eine inzwischen häufig anzutreffende Form ökumenischer Bindung an der Basis Rechnung, die sog. Gemeindepartnerschaften.

Nach dem Vorbild gemeindlicher Zusammenschlüsse in anderen europäischen Ländern sowie in der ehemaligen DDR haben sich beispielsweise im Bereich der Erzdiözese Köln und der Evangelischen Kirche im Rheinland mittlerweile 9 solche Partnerschaften gegründet, weitere sind in Vorbereitung. Ähnlich dem in Großbritannien so genannten Bundesschluß sind sie in individuellen Vereinbarungen eine feste Verpflichtung eingegangen und haben diese in einen Vertrag gegossen. Der Sinn dieses Vertrages ist ein doppelter:

1. aus zufälligen Beziehungen vor Ort werden verbindliche, und 

2. aus gelegentlichen Beziehungen vor Ort werden dauerhafte.

Für die Praxis hat diese Form der Nachbarschaftsökumene wiederum zwei Aspekte, einen eher formalen und einen inhaltlichen.

Formal ist dabei verbindlich festgelegt, daß sich die Seelsorger, Räte, Presbyterien und Gremien bis hin zu den Gemeinden insgesamt regelmäßig zu Beratungen tref£en; ortsweise wird ein ökumenischer Gemeinderat angestrebt. Inhaltlich verknüpft sich die Vereinbarung mit den drei Säulen unseres christlichen Glaubenslebens, also mit liturgia, martyria und diakonia.

In der liturgia finden sich alle Formen des gemeinsamen Betens und Gottesdienstfeierns, mit dem Ziel, gemeinsam des Grundes und Zieles unseres Lebens und Glaubens innezuwerden sowie gerade hier das Anliegen der Überwindung der Trennung zur Spreche zu bringen.

In der martyria geht es um das vertiefte Verstehen und Annehmen der verschiedenen Traditionen und Ausprägungen der Glaubenspraxis bei Bibelarbeit, Gespräch und Verkündigung christlicher Grundwerte sowie das Mitgestalten in politisch-sozialer Verantwortung; hierher gehören auch alle Formen des Feierns und der Begegnung in Offenheit für alle Lebensumstände, alle Generationen und alle Bevölkerungsschichten.

In der diakonia subsumieren sich schließlich alle Formen praktischen Tuns
 in Einzelaktionen und Projekten, spontan und langfristig, etwa unter dem Leitgedanken von Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sowie der Versöhnung der Kulturen, Völker und Religionen. Bei all diesem Tun legen die Gemeindepartnerschaften Wert darauf, daß ihr Feiern, Bekennen und Arbeiten offen ist für weitere Partner. Dies wird zudem gewährleistet durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Alle Vereinbarungen der Gemeindepartnerschaften in ihren durchaus verschiedenen Ausprägungen betonen einhellig, daß der Ausgangspunkt wie auch die Zukunftsperspektive dieses ökumenischen Schrittes aufeinander zu nicht eine neue Form organisierter Zusammenarbeit sein soll, sondern ein verbindliches, strukturiertes Zusammenleben zum Inhalt und Ziel hat. Es geht somit nicht um KOOPERATION, sondern um KONVIVIENZ. Deshalb soll der Gemeindepartnerschaft die erste Priorität in den Gemeinden gehören. Die Ermutigung dazu soll sich immer wieder aus zwei Quellen speisen: einerseits aus dem Bewußtsein, daß wir Christen immer schon zusammengehören - auch gerade jetzt in einer Zeit der Herausforderungen durch vielfältige andere religiöse, pseudo-religiöse und profane Strömungen. Dazu gehört die uns aus dem Evangelium aufgetragene Verpflichtung, das Gottesgeschenk der gemeinsamen Berufung in Einigkeit wahrzunehmen und zu bezeugen. Anderseits gilt es, die Vielfalt und den Reichtum der christlichen Partner zu entdecken, wertzuschätzen und für sich selbst und die eigene Tradition fruchtbar zu machen.

Daß dieser Weg der schrittweisen Umwandlung von vorhandener Zusammenarbeit zum gelungenen Zusammenleben vertraglich festgeschrieben ist, hat schließlich eine Reihe von Vorteilen.

1. eine solche Festlegung entlastet: vieles wird selbstverständlich, weil es nicht neu ausgehandelt werden muß; der Blick kann sich weiten auf Innovationen hin.

2. ein solcher Vertrag stabilisiert: das Erreichte wird gesichert gegenüber personellen und atmosphärischen Veränderungen; die Basis ist verlässlich und erlaubt konstruktive Fortschritte.

3. eine solche Vereinbarung bindet alle ein: sie macht aus dem Anliegen einzelner ein Gemeinschaftsanliegen, der Grad der Verbindlichkeit ist ungleich höher.

4. ein solcher Vertrag hat hohen Signalwert: er setzt der noch bestehenden strukturellen Trennung ein gewichtiges Gegenzeichen von Einheit entgegen und macht dies außerordentlich öffentlich.

5. eine solche Vereinbarung strukturiert: sie gibt dem ökumenischen Zusammenleben einen klar erkennbaren und einzulösenden Rahmen vor, in dem sich Gemeinden bewegen und wiederfinden können.
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